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Kapitel 1

Einleitung

„Die größte Gefahr für die Meinungsfreiheit ist ein Zustand, in dem ohne Konsequen-
zen bedroht, beleidigt und eingeschüchtert werden darf. Dieser Hass und diese Hetze
im Netz sind die wahren Feinde der Meinungsfreiheit.“ [Hervorh. d. Verf.]1

Mit diesen Worten warb Heiko Maas in der ersten Beratung für den Entwurf
eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken
(Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG).2 Die Intention hinter dem Gesetzent-
wurf, rechtswidrige Inhalte in sozialen Netzwerken konsequent zu löschen, ist
grundsätzlich begrüßenswert. Das NetzDG zur Umsetzung dieser gesetzgeberi-
schen Intention ist jedoch „schön gedacht, schlecht gemacht“.3

A. Anlass der Untersuchung

In den letzten zwanzig Jahren hat sich das Internet mit enormer Geschwindig-
keit entwickelt und mit ihm die sozialen Netzwerke. Auch wenn sich die Anfänge
sozialer Netzwerke bereits auf die 1990er Jahre datieren lassen, erfolgte ihr
Durchbruch in Form einer breiten Nutzung erst Mitte der 2000er Jahre.4 Nach
und nach entstanden verschiedene Plattformtypen, die sich in ihrer inhaltlichen
Ausrichtung unterscheiden. Während Plattformen wie Facebook helfen sollen,
Kontakt zum Freundeskreis zu halten, stehen bei Plattformen wie YouTube und
Instagram vom Nutzer5 kreierte Inhalte im Vordergrund.6 Demgegenüber sind
Microblogging-Dienste in ihrem Ursprung kleine Blogs, in denen kurze Nach-
richten chronologisch dargestellt werden.7 Mit wachsenden Nutzerzahlen hat sich
auch die Bedeutung dieser Plattformen gewandelt. Neben der privaten Kommuni-
kation dienen sie in den letzten Jahren zunehmend dem gesellschaftlichen Dis-

1 Heiko Maas (Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz), Erste Beratung
zum NetzDG, Plenarprotokoll 18/235, S. 23848 (C).

2 Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz-
werken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG), BT-Drs. 18/12356.

3 Guggenberger, ZRP 2017, 98.
4 Taddicken/Schmidt, in: Schmidt/Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 3 (10).
5 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das generische

Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch stets alle Geschlechter.
6 Taddicken/Schmidt, in: Schmidt/Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 3 (10 f.).
7 Taddicken/Schmidt, in: Schmidt/Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 3 (12).



kurs und der öffentlichen Meinungsbildung und durchbrechen damit die ur-
sprüngliche Dominanz der herkömmlichen Medien.8 Der Großteil der Internet-
nutzer ist nicht allein Konsument von Inhalten, sondern steuert auch selbst In-
halte bei. Damit ist insbesondere die Informationsverbreitung nicht mehr nur den
Journalisten vorbehalten. Die Inhalte werden den Netzwerkmitgliedern keines-
wegs völlig willkürlich präsentiert, sondern durch die Plattformen algorithmen-
basiert priorisiert.9

Doch mit der Etablierung sozialer Netzwerke als Kommunikationsräume ist
auch das Thema Hasskriminalität in den Fokus des gesellschaftlichen Diskurses
gerückt. Immer mehr Nutzer werden online mit strafrechtlich relevanten Inhalten
konfrontiert. Dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, ist sicherlich allgemei-
ner Konsens. Dennoch konnten die Nutzer sozialer Netzwerke in den letzten Jah-
ren den Eindruck gewinnen, dass die Strafverfolgung im Internet schleppend bis
gar nicht vonstattengeht.10 Dabei unterscheidet das Strafrecht keineswegs, ob
eine Straftat offline oder online begangen wird. Es tut sich jedoch schwer mit
den Begleitumständen der Online-Welt, die die Durchsetzung des geltenden
Rechts erheblich erschweren.

Was einerseits in Bezug auf die Kommunikation über soziale Netzwerke und
den Austausch von Meinungen ein erheblicher Vorteil ist, ist andererseits ein
Hemmnis für die Strafverfolgung: Die schnelle Verbreitung von Inhalten verbun-
den mit einer hohen Reichweite sowie die in der Online-Welt vorherrschende
Anonymität bieten ideale Möglichkeiten für die Begehung von Straftaten und er-
schweren gleichzeitig deren Sanktionierung. Insbesondere stellt die Ermittlung
der Täter bei Online-Kriminalität eine erhebliche Hürde für die Strafverfolgungs-
behörden dar. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets und der einfachen
Verbreitung von Inhalten ist es zudem schwierig, einmal veröffentlichte Inhalte
wieder zu löschen. Strafbare Inhalte können somit im Netz eine deutlich größere
Reichweite erlangen als in der analogen Welt.

Um dem Eindruck des rechtsfreien Raums entgegenzuwirken, gab es verschie-
dene Initiativen, dem Problem der Hasskriminalität Einhalt zu gebieten. Doch
weder der Code of Conduct der Europäischen Kommission11 noch die von Heiko
Maas 2015 ins Leben gerufene Task Force12 hatten den gewünschten Erfolg. Da
das Bauen auf Freiwilligkeit insofern gescheitert war, wurden 2017 mit dem
Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesetzliche Vorgaben geschaffen. Dem Gesetzge-

18 Kap. 1: Einleitung

8 Taddicken/Schmidt, in: Schmidt/Taddicken, Handbuch Soziale Medien, S. 3 (5).
9 Stark/Magin/Jürgens, UFITA 2018, 103 (104f.).
10 Münch, in: Sensburg, Sicherheit in einer digitalen Welt, S. 9 (10 f.).
11 The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online v. 31.05.2016.
12 Task Force „Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet“ v. 15.12.

2015.



bungsvorhaben schlug jedoch eine Welle der Kritik entgegen,13 mit dem Ergeb-
nis, dass sich sowohl das Bundesverfassungsgericht14 als auch das Verwaltungs-
gericht Köln15 mit dem NetzDG beschäftigen mussten. Auch vier Jahre nach In-
krafttreten des NetzDG reißt die Kritik nicht ab.16 Befeuert wurde sie zuletzt
durch die Neuregelungen, die das NetzDG durch das Gesetz zur Änderung des
NetzDG17 sowie durch das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und
der Hasskriminalität18 erfahren hat. Das Thema ist insofern nach wie vor von
großer Brisanz, nicht zuletzt aufgrund der Bedeutung sozialer Netzwerke für die
öffentliche Kommunikation. Die hohen Nutzerzahlen dieser Plattformen machen
das Thema Hasskriminalität im Netz zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem.
Allein in Deutschland nutzen 66 Millionen Menschen soziale Medien.19 76 % der
Onlinenutzer sind im Netz schon mit Hassrede konfrontiert worden.20 Dass Hass
im Netz ein anhaltendes Problem ist, hat zuletzt die Bundestagswahl im Septem-
ber 2021 gezeigt. In den sozialen Netzwerken erfolgten zahlreiche Angriffe auf
die Spitzenkandidaten mit potenziell beleidigender oder verletzender Sprache,
wovon ein Teil strafbar sein dürfte.21 Insofern ist das Vorgehen gegen Hass in
sozialen Netzwerken ein wichtiges Anliegen. Ob das NetzDG dafür der richtige
Weg ist, kann man jedoch infrage stellen.

B. Fragestellung

Der Ansatz des NetzDG, Strafrecht auch im Internet konsequenter durchzuset-
zen, ist in der Sache richtig. Allerdings wirft das NetzDG in seiner konkreten
Umsetzung eine Reihe von Bedenken auf. Der Fokus medialer Berichterstattung
und wissenschaftlicher Abhandlungen lag dabei allzu oft auf der Verfassungs-

B. Fragestellung 19

13 Ein Ausschnitt der vielstimmigen Kritik in der Rechtswissenschaft: Gersdorf,
MMR 2017, 439; Guggenberger, NJW 2017, 2577; Hoeren, Netzwerkdurchsetzungs-
gesetz europarechtswidrig, beck-blog v. 30.03.2017; Koreng, GRUR-Prax 2017, 203;
Ladeur/Gostomzyk, K&R 2017, 390; Wimmers/Heymann, AfP 2017, 93.

14 BVerfG, Beschl. v. 23.04.2019 – 1 BvR 2314/18, NVwZ 2019, 1125; Guggenber-
ger et al., NetzDG: im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit.

15 VG Köln, Urt. v. 14.02.2019 – 6 K 4318/18, MMR 2019, 342.
16 Gessinger, K&R 2021, 541; Höferlin/Widlok, MMR 2021, 277; Niggemann, CR

2020, 326.
17 Gesetz zur Änderung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes v. 03.06.2021, BGBl. I

S. 1436.
18 Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität v.

30.03.2021, BGBl. I S. 441.
19 Data Reportal, Digital 2021 Germany, abrufbar unter: https:/ /datareportal.com/re

ports/digital-2021-germany?rq=Germany.
20 Hate Speech Forsa Studie 2021, abrufbar unter: https:/ /www.medienanstalt-nrw.

de/fileadmin/user_upload/NeueWebsite_0120/Themen/Hass/forsa_LFMNRW_Hassrede
2021_Praesentation.pdf, S. 5.

21 Hate Aid, #2 Hass als Berufsrisiko, abrufbar unter: https:/ /hateaid.org/wp-content/
uploads/2021/09/Report-2-Hass-als-Berufsrisiko.pdf.


